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Mieterbund RBL e.V. 

Kasernenstraße 15, 42651 Solingen                         Heiligenstraße 27, 40721 Hilden 

Telefonnr.: 0212-17058                                            02103-23384 

Fax-Nr.:     0212-202786                                          02103-23285 

E-Mail:      mieter@mieterbundrbl.de                      hilden@mieterbundrbl.de 

Homepage: www.mieterbundrbl.de 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Mitgliedschaft im Mieterbund RBL e.V. und heißen 

Sie herzlich willkommen in unserem Verein. Die Satzung in der jeweils gültigen Fassung 

erhalten Sie auf Wunsch mit dem Beitritt in unseren Verein. Wir dürfen darauf hinweisen, 

dass einmal jährlich eine Mitgliederversammlung stattfindet und Sie als Mitglied hieran 

teilnehmen können. Nachfolgend erhalten Sie einige weitere 

 

wichtige Informationen.   Bitte sorgfältig lesen! 
 

 

Bürozeiten:   
 

Solingen:       Mo – Fr: 08.00 - 12.00 Uhr,       Mo - Do: 13.00 – 17.00 Uhr 

                       

           
Hilden:          Mo + Fr: 09.00 – 12.00 Uhr,       Mi:  13.00 – 17.00 Uhr 

 

Haan:            1. + 3. Mittw. im Monat: 09.30 – 11.30 Uhr, Breidenhofer Straße 7/AWO 

 

Mettmann: 3. Dienstag im Monat 14:00 – 16:00 Uhr, Lutterbecker Str. 30/Caritas 

 

Achtung:  
 

Die Bürozeiten in Solingen und Hilden sind nicht identisch mit den Beratungszeiten.                 

 

Rechtsberatung nur nach Terminvereinbarung ! 
 

Die Beratungsintervalle sind im Interesse aller Mitglieder so bemessen, dass grundsätzlich 

keine Beratung ohne Termin möglich ist. Die Beratungszeiten dauern jeweils ca. 20 

Minuten. 

 

Telefonische Kurzauskunft ( Hotline ) für Mitglieder: 
 

Solingen:   Di.               13.00 – 16.00 Uhr,  

                  Mo, Mi.+ Do 13.00 – 14.30 Uhr,  

                  Fr              12.00 – 13.00 Uhr                                  Telefonnr.: 0212-17059 

      (Keine Büronummer!) 

Hilden:      Mi                14.00 – 15.00 Uhr,  

                  Mo + Fr       12.00 – 13.00 Uhr,                                     Telefonnr.: 02103 – 23185.  
                                                                                     (Keine Büronummer!)             
 

Die telefonische Kurzauskunft dient nur zur Beantwortung genereller oder kurzer Fragen.  

Bitte nennen Sie dabei Ihre Mitgliedsnummer. 
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Ohne Ihre Mitwirkung ist die weitere Bearbeitung Ihrer Sache nicht 

möglich.  
 

Sie erhalten von unseren Schreiben eine Kopie nach Erledigung des Diktats. Wenn in 

unserem Schreiben eine Frist gesetzt wurde und der Vermieter diese Frist nicht einhält, setzen 

Sie sich bitte umgehend mit unserem Büro in Verbindung, damit das weitere Vorgehen 

abgesprochen werden kann. Bringen Sie bitte zu jedem Beratungsgespräch Ihre Unterlagen, 

vor allem den Mietvertrag mit. 

 

Bei der Kontrolle von gesetzlichen oder gerichtlichen Fristen sind wir auf Ihre Mithilfe 

angewiesen. Wenn der Berater Ihnen die Einhaltung einer bestimmten Frist genannt 

hat, müssen Sie sich diese Frist vermerken und den Fristablauf selbst kontrollieren. Eine 

Nachsorge jedes Falles einschließlich der Kontrolle über Fristen kann wegen der Vielzahl der 

Fälle von dem Verein nicht erfolgen. 

 

Der Mieterbund führt keine Gerichtsverfahren für die Mitglieder und ist nur außergerichtlich 

tätig. 

 

Weitere Vorteile der Mitgliedschaft im Mieterbund: 
 

Mitglieder des Mieterbundes erhalten Vergünstigungen (Grundgebühr) bei den 

Stadtwerken Solingen. Bitte wenden Sie sich mit dem entsprechenden Formular, 

welches Sie in unserem Hause erhalten, an die Stadtwerke. 

 

DMB –Mietrechtsschutzversicherung: 
 

Sie können eine DMB-Mietrechtsschutzversicherung für gerichtliche Streitigkeiten in 

unserem Hause abschließen. Dann erhalten Sie zusätzlich mit der Beitrittserklärung auch 

einen Auszug aus den Rechtsschutzbedingungen. Bitte lesen Sie diese 

Rechtsschutzinformation unbedingt aufmerksam durch. Mit Ihrer Unterschrift hier bestätigen 

Sie den Erhalt der Informationen. 

Die Mietrechtsschutzversicherung übernimmt keine Schadensfälle, die vor Eintritt in den 

Mieterbund oder die innerhalb von 3 Monaten nach Eintritt in den Mieterbund entstehen und 

für Fälle, die Gewerberäume betreffen. Darüber hinaus besteht nach den 

Versicherungsbedingungen eine Selbstbeteiligung in Höhe von 150,00 €. 

Wird keine Mietrechtsschutzversicherung abgeschlossen und besteht auch keine private 

Mietrechtsschutzversicherung, müssen die Mitglieder im Fall eines negativen Ausgangs eines 

Gerichtsverfahrens damit rechnen, die Kosten des eigenen beauftragten Rechtsanwalts, die 

Kosten des gegnerischen Rechtsanwalts und die Gerichtskosten selbst tragen zu müssen. 

 

Mieterbund Rheinisch – Bergisches – Land e. V. 

Der Vorstand 

 

Die vorstehenden Informationen habe ich gelesen und in Kopie erhalten: 

 

 …………………….   ……………………………….                                                                 
           Ort, Datum                                                            Unterschrift 

 

Eine Kopie der gültigen Fassung der Satzung habe ich ebenfalls erhalten: 

 

…………………….   ……………………………….                                                                 
           Ort, Datum                                                            Unterschrift 


